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(2) Die für die Kreditgewährung zuständigen Bank
niederlassungen haben die Erfüllung der in den Kre
ditverträgen getroffenen Vereinbarungen über die 
fristgemäße Rückzahlung und die Erwirtschaftung der 
weiteren zusätzlichen Devisenerlöse zu kontrollieren. 
Sie können die Kreditnehmer zur Berichterstattung 
über die Einhaltung der Kreditbedingungen, insbeson
dere die Erreichung des vereinbarten Nutzens, ver
pflichten. _____

(3) Die für die Devisenkredilgewährung zuständigen 
Bankniederlassungen sind berechtigt, für nicht frist
gerecht zurückgezahlte Devisenkredite als Sanktion 
Zinsen in Höhe von 8% bis l2°/o in MDN ab Fällig
keitstermin gemäß Kreditvertrag zu berechnen. Sofern 
die Voraussetzungen für die Tilgung der Devisenkre
dite aus Valutaerlösen für den zusätzlichen Export 
von den Kreditnehmern nicht geschaffen werden, sind 
vorhandene Valuta-Anrechte zur Tilgung heranzu

ziehen. Anderenfalls ist der MDN-Gegenwert des nicht 
getilgten Kredites von den Kreditnehmern an die für 
die Kreditgewährung zuständige Bankniederlassung 
abzuführen. Bei volkseigenen Betrieben hat die Ver
rechnung als Kosten aus schlechter Leitungstätigkeit 
zu erfolgen. Bei nichtvolkseigenen Betrieben werden 
die Kosten steuerlich nicht als Betriebsausgaben aner
kannt.

§ 7

Diese Anordnung tritt am 1. Februar 1966 in Kraft.

Berlin, den 6. Januar 1966

Der Präsident 
der Deutschen Notenbank
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